
Informationen zur Aufnahme von Vereinen
   in den Gewichtheberverband   Nordrhein-Westfalen   

Laut Satzung unseres Verbandes sind zur Aufnahme in den Gewichtheberverband NRW folgende
Unterlagen erforderlich: 

• Aufnahmeantrag ( formlos)
 
• Anschrift der Geschäfts- bzw. Poststelle
 
• Anschriftenverzeichnis der Vorstandsmitglieder mit Angabe ihrer Funktion im Verein, z.B.
Abteilungsleiter, Sportwart, Trainer, usw., 

• Abschrift der Vereinssatzung, 

• Die Satzung muss den Anforderungen unseres Verbandes bzw. des Landessportbundes
NRW, insbesondere bezüglich Gemeinnützigkeit und Mitgliedschaft entsprechen, 

• Vorgenannte Unterlagen sind an die Geschäftsstelle des Gewichtheberverbandes
Nordrhein-Westfalen  zu senden, 

• Des weiteren muss die dem Verband in der Bestandserhebung anzugebende
Mitgliederzahl, analog des BGB bezüglich Vereinsgründung, mindestens 7 Personen
betragen, 

• Bestandserhebung, Satzung, Anschriftenverzeichnis, Startausweisanträge sowie weitere
Verbandsunterlagen können erst nach Anmeldung des Vereins zugestellt werden, 

• Über die endgültige Aufnahme des Vereins entscheidet der Verbandstag, 

• Laut Beschluss des Verbandstages vom 19.3.1988 dürfen als Vereinsname keine
Eigennamen mehr verwendet werden, wie z.B. die Eigennamen von Studioinhabern. 

Potentielle  Vereinsneugründer  erhalten  bei  Interesse  Informationen  zur  Beitragsstruktur  sowie
eine Satzung des Gewichtheberverbandes NRW. Anfragen sind an die Geschäftsstelle zu richten. 


